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Soll die obere Grenze des Modells realisiert werden, so müs¬
sen die jährlichen Investitionsausgaben für die Hochschulen
ständig steigen, und zwar
— in Preisen von 1969 auf rd. 6 Milliarden DM für 1980,

— in jeweiligen Preisen auf rd. 8 Milliarden DM für 1980.

II. 3. Finanzbedarf des gesamten Bildungswesens

Für die Schulen und Hochschulen ergeben sich für das Jahr
1980 im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 1969 folgende Ge¬
samtausgaben:

Ausgaben des Bildungswesens

Jahr insgesamt
davon für

Schulen Hodisdiulen 1)

Milliarden DM

Haushalts¬
ansätze 1969 19,9 14,1 5,8
Finanzbedarf 1980

in konstanten
Preisen 33,6 bis 43,9 18,8 bis 24,9 14,8 bis 19,0
in jeweiligen
Preisen 70,3 bis 92,1 43,5 bis 58,6 26,8 bis 33,5

1) einschl. Studienförderung.

Gemessen am Bruttosozialprodukt (1969 rd. 600 Milliarden DM, Anteil am
1980 rd. 1 140 Milliarden DM) bedeutet dies eine Erhöhung p™"u0,*tozial "
von 3,3 °/o im Jahre 1969 auf 6,2 bis 8,1 °/o im Jahre 1980, und
zwar

— für den Schulbereich von 2,4 °/o auf 3,8 bis 5,1 °/o,
— für den Hochschulbereich von 1,0 % auf 2,4 bis 2,9 °/o.

Geht man davon aus, daß der Anteil der Ausgaben der Ge- Anten an den
bietskörperschaften am Bruttosozialpodukt konstant bleibt A'Usga D*n n
(etwa 30 bis 33%), so ergeben sich für 1980 öffentliche Aus¬
gaben in Höhe von etwa 340 bis 380 Milliarden DM. Der
Anteil der Bildungsausgaben in den Haushalten der Gebiets¬
körperschaften würde dann von rd. 11 % im Jahre 1969 auf 21
bis 24 °/o im Jahre 1980 steigen. Andere vergleichbare Indu¬
strienationen haben einen entsprechenden Anteil der Bildungs¬
ausgaben an den öffentlichen Gesamthaushalten bereits erreicht
(vgl. Tabelle 59, Bd. 3).
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Abbildung 5
Ausgaben für den Hodischulbereich 1952 bis 1980

in jeweiligen Preisen

1) aber einschließlich Förderung des Aufbaustudiums.
2) d. h. ohne Förderung des Studiums und des Aufbaustudiums.
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